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M inisteriu m f IIr Wirtschaft , Enelgier
Bäuen, Wohnen und Verkehr
des Ländes Nordrhein-Westfa len

Minbtoriufi fit Wittschaft, Energie. B,euen, Wohnen und Verkehr
dcs Lendes Nordrhein-Wsstfal€n, 401 90 Düsseldorf

An den 1. Vorsitzenden
der I nteressengemeinschaft
von Kinderhäusem/Kinderkleinstheimen
in Westfalen Lippe e.V.
Herrn Andreas Ouenkert
Zum Oberdort 22
59192 Bergkarnen

Baurechtliche Eeurüeilun g von Jugendh ilfeein rlchtun gen

lhr Schreiben vorn 27.O8.2O11

Sehr geehrter Herr Quenkert,

vielen Dank für lhr Schreiben vom 27.08,2011, in dem $ie um Erläute-
rungen zur beurechtlichen Beurteilung von Jugendhilfeeinrichtungen und
um einen Vortrag hiertlber anlä$slich lhrer Mitgliedertagung am
24. November 2011 in Telgte bitten.

lch bedaure, lhnen mitteilen zu mtlssen, dssg ein Vortrag durch mich
bzw. einen Mitarbeiter des Ministeriums leider nicht möglich ist, möchte
lhnen jedoch nachfolgend die gewünschten Erläuterungen zukommen
lassen.
Bei der baurechtlichen Bewertung von Jugendhiffeeinrichtungen ist zu-
näch$t abeuklären, ob hier eine Wohnnutzung vorliegt, welche nur die
$tandardanforderungen der Bauordnung zu erfüllen hat, oder um einen
Sonderbau, für den nach $ 54 der Bauordnung im Einzelfall Erleichte-
rungen gestattet, jedoch auch zusätzliche Anforderungen gestellt wer-
den können.

Folgende Kriterien sind für eine Wohnnutzung maßgebend:
- baulicheAbgeschlossenheit
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eine euf Dauer angelegte Häuslichkeit
selbständige Haushaltsführung
Rilckzugsm0glich keite n in d ie Privatsphäre u nd

Freiwilligkeit der Haushaltsf uhrung.

Die Abgrenzung von einer Wohnnutzung zu einer $ondernuteung ist
nach diesen aus der Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte zu ent-
nehmenden Kriterien vorzunehmen. Zunächst muss ftlr das Vorliegen
einer Wohnnutzung die bauliche Abgesch lossenheit nachgewiesen sein.

Dazu mugs eirre Wohnung alle Räume aufilrreisen, die zur Führung eanes

Haushalts erforderlich sind, wie Ktlche und WC, durch Trennwände und

Decken baulich abgeschirmt $ein und einen direkten Ausgang {iher
Rettungswege ins Freie aufirueisen. Eine auf Dauer angelegte Häuslich-
keit ist in der Regel bei einer Mietdauer von mindestens drei Monaten
anzunehmen. Eine selbständige Haushaltsführung setzt zunächst vor-
aus, dass die Mieter über eigene Kochgelegenheiten und eigene
Hygienemöglichkeiten verfügen und die Mieter in der Lage gind, ein
eigenständiges, selbst verantwortetes Wirtschaften und Leben zu
gestälten. Darüber mues ee für die Bewohner von wohnungen eine
Rückzugsmöglichkeit in die Privatsphäre geben, das setzt in der Regel
das Vorhandensein von ,,eigenenu Zimmem voraus. Zuletzt bedarf es
nosh der Freiwilligkeit der Haushaltsführung, die zum Beispiel in Frage
zu stellen ist, wenn die Miefuerträge nicht von den Eewohnern selbst
abgeschlossen werden können. Bei Kinder- und Jugendeinrichtungen
dürfte i.d.R. somit keine Wohnnutzung vorliegen.

Mit Datum vom 17.03-2011 habe ich die ,,Richtlinie über bauaufsichtliche
Anforderungen an den tsau und Betrieb von Einrichtungen mit Pflege-
und Betreuungsleistungen" als besondere Verwaltungsvorschrift zu $ 54
der Bauordnung erlassen, um eine einheitliche Rechtsanwendung für
d iese Einrichtungen sicherzustellen.
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Der Anwendungsbereich der Richtlinie stellt auf die Merkmale nPflege" sältesvons

und ,,Betreuung" ab. Einrichtungen mit Wohngruppen, in denen Kinder,
Jugendlich€ öder Menschen rnit Behinderungen nur betreut und nicht
gepflegt werden, fallen somit nicht in den Anwendungsbereich der
Richtlinie.

Diese Einrichtungen sind, $ofern es sich nicht um Wohnnutzung handelt,
als $onderbauten nach $ 54 der Bauordnung im Einzelfall baurechtlich
zu beurteilen. Aus diesem Grund kann es zu unterschiedlichen
Bewertungen über die einzuhaltenden Anforderungen durch die
zuständigen Behörden kommen.

$ofern noch weiterer Klärungsbedarf besteht, stehe ich f{lr die Beant-
wortung weiterer Fragen geme zur Verf[lgung.

Mit freundlichen Grüßen
lrn Auftrag

%"
(Rübel)
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